
Beschluss: 
 
Die Stadtverwaltung stellt schnellstmöglich dem Stadtrat das Ergebnis der Variantenabwägung 
für den Ausbau der Straße „Gimritzer Damm“ vor und legt dem Stadtrat die Vorzugsvariante 
zum Ausbau der Straße zur Beschlussfassung vor. 


